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197/23 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Frau	Angelique	Westermeier

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 23.11.2023, Ak-
tenzeichen 32 33 30 04/1102, ist zuzustellen an Frau An-
gelique Westermeier, zuletzt wohnhaft in Heidorner Str. 9, 
31515 Wunstorf. 
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 01.12.2023 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48653 Coesfeld 
Schützenwall 18 
Abteilung 32 - Sicherheit und Ordnung 
Herr Hericks 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 01.12.2023 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 32 - Sicherheit und Ordnung 
Im Auftrag 
gez. Hericks 

198/23 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an Herrn Hasan Mohammad

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 19.09.2023, Ak-
tenzeichen 36-328562-fr, ist zuzustellen an Herrn Hasan 
Mohammad, zuletzt wohnhaft in 44651 Herne, Westfalen-
str. 25, Wnr. 20G .
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 07.12.2023 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Frieling 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 07.12.2023 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Frieling 
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199/23 – Sparkasse Westmünsterland

Tagesordnung für die Sitzung der Verbandsversamm-
lung	des	Sparkassenzweckverbandes	Westmünsterland	
am 18.12.2023

Am Montag, den 18. Dezember 2023, findet um 18:00 Uhr in 
der Weissenburg Billerbeck (Gantweg 18, 48727 Billerbeck), 
eine Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes Westmünsterland – Sparkassenzweckver-
band der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte Coes-
feld, Dülmen, Vreden, Gronau, Isselburg, Stadtlohn, Haltern 
am See und Billerbeck – statt.

Tagesordnung:

A.	öffentlicher	Teil

1. Bericht zur geschäftlichen Entwicklung der Sparkasse 
Westmünsterland

2.  Nachwahl Verwaltungsratsmitglied
3.  Verschiedenes

B.	nicht	öffentlicher	Teil

1. Vorstandsangelegenheiten
2.  Verschiedenes

Sparkassenzweckverband	Westmünsterland
Sparkassenzweckverband der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Gronau, Issel-
burg, Stadtlohn, Haltern am See und Billerbeck
gez. Dr. Kai Zwicker
Landrat
Vorsitzendes Mitglied
der Verbandsversammlung


